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1. AUSGANGSLAGE
Viele Ausländerinnen und Ausländer aus 
aussereuropäischen Ländern, den soge-
nannten Drittstaaten, haben ihr Aufent-
haltsrecht aufgrund der Ehe mit einem 
Schweizer/einer Schweizerin oder mit ei-
nem Ausländer/einer Ausländerin mit Auf-
enthalts- oder Niederlassungsbewilligung 
erworben. Das heisst, sie sind im Rahmen 
des Familiennachzugs in die Schweiz ein-
gereist.

Auch Ausländerinnen und Ausländer aus 
EU/EFTA-Staaten können ihr Aufenthalts-
recht aufgrund der Ehe mit einem Schwei-
zer/einer Schweizerin oder einem Auslän-
der/einer Ausländerin mit Aufenthalts- oder 
Niederlassungsbewilligung erwerben. Zu 
beachten ist jedoch, dass Ausländerinnen 
und Ausländer aus EU/EFTA-Staaten auch 
bei Trennung oder Scheidung ein originäres 
Aufenthaltsrecht begründen können, wenn 
sie beispielsweise über eine Erwerbstä-
tigkeit verfügen oder genügend finanzielle 
Mittel für den Aufenthalt in der Schweiz 
nachweisen können (Ausnahmen/beson-
dere Voraussetzungen bei Angehörigen 
von Kroatien). 

Der Grund für die unterschiedliche Rechts-
stellung zu den Drittstaaten liegt darin, 
dass für Personen aus EU/EFTA-Staaten 
hauptsächlich das Personenfreizügigkeits-
abkommen (FZA) massgeblich ist, für Per-
sonen aus Drittstaaten hingegen das Aus-
ländergesetz (AIG). 

Bei Auflösung der Ehe- oder Familienge-
meinschaft wird die Aufenthaltsbewilli-
gung grundsätzlich nur dann verlängert, 
wenn die Ehe- oder Familiengemein-
schaft mindestens drei Jahre bestanden 
hat und eine erfolgreiche Integration be-
steht, oder wenn wichtige persönliche 
Gründe einen Aufenthalt in der Schweiz 
erforderlich machen.
Namentlich, wenn die Ehegattin oder der 
Ehegatte Opfer ehelicher Gewalt wurde 
oder die soziale Wiedereingliederung im 
Herkunftsland stark gefährdet ist oder die 
Ehe nicht aus freiem Willen geschlossen 
wurde. Wird eine Ehe- oder Familien-
gemeinschaft vor Ablauf von drei Jahren 
aufgelöst, kann die Aufenthaltsbewilli-
gung somit verlängert werden, wenn 
wichtige persönliche Gründe geltend ge-
macht werden. 

Je nach gesetzlicher Grundlage des Auf-
enthaltsstatus besteht ein Anspruch auf 
Verlängerung (vgl. dazu Punkt 5). Für Kon-
kubinatspaare gelten die Bestimmungen 
sinngemäss. 
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2. BEGRIFFLICHKEITEN
Unter Drittstaaten werden alle Länder ver-
standen, die sich ausserhalb der EU und 
der EFTA befinden. Zu den EU-27 gehören 
folgende Staaten:
Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutsch-
land, Estland, Finnland, Frankreich, Grie-
chenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, 
Luxemburg, Malta, Niederlande, Öster-
reich, Polen, Portugal, Rumänien, Schwe-
den, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tsche-
chien, Ungarn, Zypern, Kroatien.
EFTA-Staaten: Neben der Schweiz gehö-
ren Island, Norwegen und das Fürstentum 
Liechtenstein dazu.

Zu den Drittstaaten zählen somit die süd-
ost- und osteuropäischen Länder (soweit 
sie nicht in der EU sind) sowie afrikanische, 
südamerikanische und asiatische Länder, 
Kanada, die USA und Australien, sowie 
Grossbritannien und Nordirland.

3. BEGRÜNDUNG DES AUFENT-
HALTS DURCH FAMILIENNACHZUG
Grundsätzlichen Anspruch auf Erteilung 
und Verlängerung der Aufenthaltsbewilli-
gung haben:

	- Ausländische Ehegatten und ledige Kin-
der unter 18 Jahren von Schweizerinnen 
und Schweizern, wenn sie mit diesen 
zusammenwohnen (Art. 42 AIG).

	- Ausländische Ehegatten von Personen 
mit Niederlassungsbewilligung, wenn 
sie zusammenwohnen, eine bedarfsge-
rechte Wohnung vorhanden ist, sie nicht 
auf Sozialhilfe angewiesen sind, sie sich 
in der am Wohnort gesprochenen Lan-
dessprache verständigen können und 
die nachziehende Person keine Ergän-
zungsleistungen bezieht oder wegen 
des Familiennachzugs beziehen könnte 
(Art. 43 AIG). 

Eine Aufenthaltsbewilligung kann gemäss 
Art. 44 AIG erteilt werden an:

	- Ausländische Ehegatten und Kinder un-
ter 18 Jahren von Personen mit Aufent-
haltsbewilligung, wenn sie

a.	mit diesen zusammenwohnen
b.	eine bedarfsgerechte Wohnung vorhan-

den ist und sie
c.	 nicht auf Sozialhilfe angewiesen sind 
d.	sie sich in der am Wohnort gesproche-

nen Landessprache verständigen kön-
nen und
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e.	die nachziehende Person keine jährli-
chen Ergänzungsleistungen nach dem 
ELG bezieht oder wegen des Familien-
nachzugs beziehen könnte. 

Gleiches gilt für Ehegatten und Kinder un-
ter 18 Jahren von Personen mit Kurzaufent-
haltsbewilligungen (Art. 45 AIG).

Gemäss Art. 85c Abs. 1 AIG können Ehe-
gatten und Kinder unter 18 Jahren von 
Personen, die in der Schweiz vorläufig auf-
genommen wurden, in die vorläufige Auf-
nahme eingeschlossen werden, wenn:

a.	Sie mit diesen zusammenwohnen,
b.	eine bedarfsgerechte Wohnung vorhan-

den ist,
c.	 die Familie nicht auf Sozialhilfe angewie-

sen ist,
d.	sie sich in der am Wohnort gesproche-

nen Sprache verständigen können und
e.	die nachziehende Person keine Ergän-

zungsleistungen bezieht oder wegen 
des Familiennachzugs beziehen könnte.

Schliesslich können Personen unter ge-
wissen – sehr strengen Voraussetzungen 
– ihre KonkubinatspartnerInnen nachziehen. 

Der Aufenthalt von Personen aus Dritt-
staaten, welche im Familiennachzug in die 
Schweiz einreisen, ist im Bundesgesetz 
über die Ausländerinnen und Ausländer 
und über die Integration (AIG) geregelt (Art. 

42 ff. AIG) sowie in der Verordnung über 
Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit 
(VZAE). Die Familie resp. die Ehegatten 
müssen grundsätzlich zusammenwohnen.

Die Aufenthaltsbewilligung ist befristet (in 
der Regel auf ein Jahr) und kann jeweils 
verlängert werden, wenn keine Widerrufs-
gründe nach Art. 62 AIG vorliegen (z.B. 
Bedingung „Ehegemeinschaft“ wird nicht 
eingehalten, längere Freiheitsstrafe, Ge-
fährdung der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung, Bezug von Sozialhilfe). 

Sämtliche Bestimmungen zum Familien-
nachzug gelten auch für eingetragene Part-
nerschaften gleichgeschlechtlicher Paare.
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4. AUFENTHALTSREGELUNG BEI 
(VORÜBERGEHENDER) TRENNUNG
Für nachgezogene Ehegatten aus Dritt-
staaten bedeutet eine vorübergehende 
Trennung nicht per se den Verlust der Auf-
enthaltsbewilligung. Wird beispielswei-
se ein Ehepartner aus der gemeinsamen 
Wohnung weggewiesen (gemäss PolG 
26 a ff) oder erfolgt ein vorübergehender 
Aufenthalt ausserhalb der ehelichen Woh-
nung (beispielsweise im Frauenhaus oder 
in der Wohnung von Eltern, Freunden oder 
Bekannten), bleibt die Aufenthaltsbewilli-
gung vorerst gültig und das Amt für Migra-
tion, Integration und Bürgerrecht tätigt bei 
Kenntnis erste Abklärungen.

Im FZA-Bereich (EU/EFTA-Staaten) erlischt 
das Aufenthaltsrecht bei einer Trennung 
der Ehegatten ohne Auflösung der Ehe 
nicht. Das Aufenthaltsrecht des nachgezo-
genen Ehegatten erlischt - unabhängig von 
seiner Staatsangehörigkeit - auch bei einer 
dauerhaften Trennung der Ehegatten nicht, 
solange die Ehe nicht rechtlich aufgelöst 
ist (Scheidung oder Tod). Voraussetzung ist 
aber, dass eine Ehe tatsächlich gewollt ist. 
Fehlt der Ehewille und dient die Ehe aus-
schliesslich zur Umgehung der Zulassungs-
vorschriften, besteht kein Anwesenheits-
recht.

5. AUFENTHALTSREGELUNG BEI 
AUFLÖSUNG DER EHE- ODER FA-
MILIENGEMEINSCHAFT
Wie erwähnt ist das Zusammenwohnen 
respektive das Bestehen der Ehe- oder Fa-
miliengemeinschaft eine Voraussetzung für 
die Erteilung der Aufenthaltbewilligung für 
die ausländische Ehegattin oder den aus-
ländischen Ehegatten (Art. 42 - 44 AIG). 
Bei einer Auflösung der Ehe- oder Famili-
engemeinschaft ist folgendes zu beachten:

	- Personen, welchen die Aufenthaltsbe-
willigung gestützt auf Art. 42 AIG (Ehe 
mit Schweizer/Schweizerin) und Art. 
43 AIG (Ehe mit einer Person mit Nie-
derlassungsbewilligung), Art. 44 AIG 
(Ehe mit einer Person mit Aufenthalts-
bewilligung), Art. 45 AIG (Ehe mit einer 
Person mit Kurzaufenthaltsbewilligung),  

Das Erfordernis des Zusammenwohnens 
besteht nicht, wenn für getrennte Wohn-
orte wichtige Gründe geltend gemacht 
werden können und die Ehe- oder Fami-
liengemeinschaft weiterbesteht (Art. 49 
AIG). 
Die wichtigen Gründe sind in Art. 79 
VZAE wie folgt definiert: „Wichtige 
Gründe für eine Ausnahme vom Erfor-
dernis des Zusammenwohnens können 
insbesondere durch berufliche Verpflich-
tungen oder durch eine vorübergehende 
Trennung wegen erheblicher familiärer 
Probleme entstehen“. 
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Art. 85c Abs. 1 AIG (Ehe mit Personen, 
die in der Schweiz vorläufig aufgenom-
men wurden), erteilt wurde, haben 
Anspruch auf Verlängerung der Aufent-
haltsbewilligung, wenn eine Voraus-
setzung gemäss Art. 50 AIG erfüllt ist 
und Art. 51 AIG (Rechtsmissbrauch und 
Gründe nach Art. 62 und 63 AIG) nicht 
wieder zum Erlöschen bringt.

Die Bestimmung von Art. 50 AIG kommt 
auch bei Aufenthaltsbewilligungen nach 
dem FZA zur Anwendung.

5.1. WICHTIGE PERSÖNLICHE GRÜNDE 

- WEISUNG STAATSSEKRETARIAT FÜR 

MIGRATION ZU HÄUSLICHER GEWALT

In der Weisung 6 „Familiennachzug“ des 
Staatssekretariats für Migration, SEM 
(2022) werden die „wichtigen Gründe“ von 
Art. 50 AIG Abs. 1 Buchstabe b AIG wie 
folgt erläutert:

Wichtige Gründe können namentlich vor-
liegen, wenn die Ehegattin oder der Ehe-
gatte Opfer häuslicher Gewalt wurde und/
oder die soziale Wiedereingliederung im 
Herkunftsland stark gefährdet erscheint 
oder die Ehe aus nicht freiem Willen ge-
schlossen wurde. Dabei ist nicht erforder-
lich, dass diese Voraussetzungen kumula-
tiv erfüllt sein müssen. Die Gründe können 
für sich - nach den Umständen und ihrer 
Schwere - einen wichtigen persönlichen 
Grund bilden. 

Die Gründe, die den weiteren Aufenthalt 
in der Schweiz zu rechtfertigen vermögen, 
sind zudem nicht abschliessend aufgelistet. 
Gemeinsame Kinder können namentlich 
einen wichtigen Grund darstellen. Den Be-
hörden verbleibt somit ein gewisser Beur-
teilungsspielraum (vgl. BGE 136 II 1). Das 
Vorliegen eines schwerwiegenden persön-
lichen Härtefalls (Art. 31 VZAE) wird in je-
dem Fall durch das Amt für Migration, Inte-
gration und Bürgerrecht geprüft.

Die Voraussetzung für die Verlängerung 
lauten gemäss Art. 50 Abs. 1 AIG wie 
folgt:
a.	Wenn die Ehegemeinschaft oder das 

Konkubinat mindestens drei Jahre be-
standen hat und eine erfolgreiche Inte-
gration besteht oder

b.	wenn wichtige persönliche Grün-
de einen weiteren Aufenthalt in der 
Schweiz erforderlich machen.
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Wird ausschliesslich die Ehe nach nicht 
freiem Willen geltend gemacht, wird vo-
rausgesetzt, dass die Ehe von einem Ge-
richt für ungültig erklärt wurde (SEM Wei-
sung 6 Familiennachzug vom 01.03.2022).

In der Auslegung von Art. 50 Abs. 2 AIG 
hat das Bundesgericht eine Bedingung for-
muliert, wonach „eheliche Gewalt“ eine 
gewisse Intensität aufweisen muss, um 
als wichtiger persönlicher Grund zu gelten 
(BGE 136 II 1 E. 5.3). Von Bedeutung ist 
beispielsweise, inwieweit erlittene Gewalt 
ein Opfer in seiner Persönlichkeit ernstlich 
gefährdet und eine Fortführung der eheli-
chen Beziehung mit der Tatperson nicht 
länger zugemutet werden kann, bzw. ein 
gemeinsames Leben die physische und 
psychische Integrität eines Opfers schwer 
beeinträchtigt. Es liegen dazu mehrere 
Bundesgerichtsentscheide vor.

Die zuständigen Behörden berücksichtigen 
gemäss Art. 50 Abs. 2 lit. a AIG bei der Be-
urteilung des Vorliegens häuslicher Gewalt 
insbesondere die folgenden Hinweise:

1. Die Anerkennung als Opfer im Sinne von 
Artikel 1 Absatz 1 des Opferhilfegesetzes 
vom 23. März 2007 durch die dafür zustän-
digen Behörden,
2. die Bestätigung einer notwendigen Be-
treuung oder Schutzgewährung durch eine 
auf häusliche Gewalt spezialisierte und in 
der Regel öffentlich finanzierte Fachstelle,

3. polizeiliche oder richterliche Massnah-
men zum Schutz des Opfers,
4. Arztberichte oder andere Gutachten,
5. Polizeirapporte und Strafanzeigen oder
6. strafrechtliche Verurteilungen. 

Bei ehelicher Gewalt sind die Umstände 
des Einzelfalls auch bei einem kurzen Vor-
aufenthalt genau zu prüfen. Dabei sind die 
persönlichen Interessen des Opfers an ei-
nem weiteren Verbleib in der Schweiz ge-
bührend zu berücksichtigen.

In der Praxis ist es schwierig zu bestimmen, 
ab wann die eheliche Gewalt eine „gewis-
se Intensität“ erreicht hat. Umso wichtiger 
ist es, dass Opfer von ehelicher Gewalt die 
Gewalterlebnisse wahrheitsgetreu berich-
ten und entsprechende Dokumente (siehe  
6.2) vorlegen.

Zu beachten:
Eheliche / Häusliche Gewalt umfasst phy-
sische, sexuelle und psychische Gewalt. 
Einzelne Tätlichkeiten erfüllen die Voraus-
setzung „gewisse Intensität“ der Gewalt 
nicht. Häusliche Gewalt beinhaltet aber 
oftmals mehrere Gewaltformen, welche 
in der Einschätzung der Intensität zu be-
rücksichtigen sind. Die anerkannte Opfer-
eigenschaft nach Opferhilfegesetz (OHG) 
ist ein wichtiges Indiz und kann eine ge-
nügende Grundlage für die Verlängerung 
der Aufenthaltsbewilligung darstellen.
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6. VORGEHEN - AUFENTHALTS-
BEWILLIGUNG BEI HÄUSLICHER 
GEWALT

6.1. INFORMATION AN DAS AMT FÜR 

MIGRATION, INTEGRATION UND BÜR-

GERRECHT

Mit Einverständnis der gewaltbetroffenen 
Person können die Opferhilfe beider Ba-
sel und die Schutzunterkünfte beider Ba-
sel das Amt für Migration, Integration und 
Bürgerrecht über Vorfälle von häuslicher 
Gewalt informieren. Das Amt für Migration, 
Integration und Bürgerrecht vermerkt diese 
Informationen in den Akten. Sie können im 
Zusammenhang mit der Aufenthaltsrege-
lung auch zu einem späteren Zeitpunkt von 
Bedeutung sein. 

Wird das Amt für Migration, Integration 
und Bürgerrecht (oder eine andere kanto-
nale Behörde) über Offizialdelikte in Kennt-
nis gesetzt, ist dieses zur Anzeige bei der 
Strafverfolgungsbehörde verpflichtet. Am 
Verfahren beteiligte Personen (auch mut-
massliche Tatpersonen) haben beim Amt 
für Migration, Integration und Bürgerrecht 
grundsätzlich das Recht auf Akteneinsicht.

Mit dem Ziel zeitnaher Sekundärprävention 
bei gewaltausübenden Personen tätigt das 
Amt für Migration, Integration und Bürger-
recht nach Möglichkeit eine Empfehlung 
zur Teilnahme am Lernprogramm gegen 
häusliche Gewalt der Sicherheitsdirektion.

6.2. GESUCH UM VERLÄNGERUNG DER 

AUFENTHALTSBEWILLIGUNG BEI HÄUS-

LICHER GEWALT

Grundsätzlich muss die betroffene Person 
jegliche Trennung beim Amt für Migration, 
Integration und Bürgerrecht melden.

Bei vorübergehender Trennung:
	- Information an das Amt für Migration, 

Integration und Bürgerrecht sobald wie 
möglich. Das erleichtert bei einer allfäl-
ligen späteren Auflösung der Ehe- oder 
Familiengemeinschaft das Beurteilen 
der „gewissen Intensität“ der häusli-
chen Gewalt sowie die Dauer der eheli-
chen Gemeinschaft.

	- Die vorübergehende Trennung im Rah-
men von Art. 49 AIG tangiert nicht per 
se die Gültigkeit der Aufenthaltsbewilli-
gung. 

Bei Trennung der Ehe vor Ablauf von drei 
Jahren Ehegemeinschaft:
	- Information an das Amt für Migration, 

Integration und Bürgerrecht, sobald die 
Trennung mit der Absicht auf definitive 
Auflösung der Ehe- oder Familienge-
meinschaft erfolgt.

	- Zum Zeitpunkt der Bewilligungserneue-
rung beim Amt für Migration, Integration 
und Bürgerrecht ein Gesuch um Ver-
längerung der Aufenthaltsbewilligung 
einreichen, mit dem Hinweis auf die 
häusliche Gewalt (Art. 50 Abs. 2 AIG).  
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Härtefallkriterien gemäss Art. 31 VZAE 
werden in jedem Fall durch das Amt für 
Migration, Integration und Bürgerrecht 
geprüft. Auch gemeinsame Kinder sind 
von Bedeutung.

	- Dem Gesuch Dokumente beilegen, wel-
che die häusliche Gewalt belegen.

Bei Trennung der Ehe nach Ablauf von drei 
Jahren Ehegemeinschaft:
	- Information an das Amt für Migration, 

Integration und Bürgerrecht, sobald eine 
Trennung mit der Absicht auf definitive 
Auflösung der Ehe- oder Familienge-
meinschaft erfolgt.

	- Zum Zeitpunkt der Bewilligungserneue-
rung beim Amt für Migration, Integration 
und Bürgerrecht ein Gesuch um Verlän-
gerung der Aufenthaltsbewilligung ein-
reichen mit Hinweis auf

	- drei Jahre Ehe- oder Familienge-
meinschaft in der Schweiz und er-
folgreiche Integration oder

	- häusliche Gewalt gemäss Art. 50 
Abs. 2 AIG, Härtefallkriterien ge-
mäss Art. 31 VZAE (wird von Amtes 
wegen geprüft) oder andere wich-
tige Gründe wie z.B. gemeinsame 
Kinder. 

	- Dem Gesuch Dokumente beilegen, wel-
che die häusliche Gewalt belegen.

Bei Trennung der Ehe nach Zwangsheirat:
	- Information an das Amt für Migration, 

Integration und Bürgerrecht über den 
Straftatbestand „Zwangheirat“ gemäss 
Art. 181a StGB.

	- Klage auf Ungültigkeitserklärung der 
Ehe zu Handen Zivilkreisgericht.

	- Bis zum Zeitpunkt der rechtskräftigen 
Ungültigkeitserklärung der Ehe bleibt 
das Verfahren beim Amt für Migration, 
Integration und Bürgerrecht hängig.

	- Sobald die Ungültigkeitserklärung vor-
liegt: Information und Dokumentation an 
das Amt für Migration und Bürgerrecht.

Als Dokumente, welche die häusliche Ge-
walt belegen können, gelten insbesonde-
re:
Arztzeugnisse, Polizeirapporte, Strafan-
zeigen sowie Massnahmen nach Art. 28b 
ZGB namentlich Kontakt- und Fernhalte-
verbote oder Wegweisungen. Ebenfalls 
als Belege anerkannt werden entspre-
chende strafrechtliche Verurteilungen 
sowie Berichte in Form von Hinweisen 
und Auskünften spezialisierter Fachstel-
len, etwa der Opferhilfe beider Basel, 
des Frauenhauses beider Basel oder des 
Heilsarmee Frauenhauses Region Basel. 
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6.3. BERICHTE DER FACHSTELLEN 

OPFERHILFE BEIDER BASEL, FRAUEN-

HAUS BEIDER BASEL UND HEILSARMEE 

FRAUENHAUS REGION BASEL

Auf Anfrage und mit Einverständnis der 
gewaltbetroffenen Person verfassen die 
zuständigen Mitarbeitenden der Opferhilfe 
beider Basel oder der beiden Schutzunter-
künfte beider Basel einen Bericht zum An-
trag einer Aufenthaltsbewilligung nach Art. 
50 AIG. 

Die Berichte sind eine fachliche Einschät-
zung zu folgenden Aspekten:

	- Gewaltgeschichte (Dauer und Kontext)
	- aktuelle Gewaltsituation (Gewaltformen 

und -muster, Opfereigenschaft nach 
OHG)

	- Auswirkungen der Gewalt (physische, 
psychische, soziale Ebene)

	- Auswirkungen der Gewalt auf evtl. be-
troffene Kinder

	- Gefährdungssituation

Die Berichte werden vom Amt für Migra-
tion, Integration und Bürgerrecht bei jeder 
Beurteilung berücksichtigt. Zur Berichter-
stattung existiert ein entsprechendes For-
mular auf der Seite der Schweizerischen 
Konferenz gegen Häusliche Gewalt unter: 
https://csvd.ch/de/skhg/ 

 
 

Zu beachten:
Behörden, welche von Zwangsheirat 
Kenntnis erhalten, sind zur Anzeige ver-
pflichtet. Bei Verdacht hat eine Meldung 
an die Staatsanwaltschaft zu erfolgen, 
dort werden weitere Abklärungen ge-
tätigt. Erzwungene Eheschliessung ist 
seit Juli 2013 ausdrücklich unter Strafe 
gestellt und wird von Amtes wegen ver-
folgt. Das bedeutet, dass bei bestehen-
dem Tatbestand sowohl zivilrechtlich als 
auch strafrechtlich ein Verfahren in Gang 
gesetzt wird.

https://csvd.ch/de/skhg/ 
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7. BEURTEILUNG DURCH DAS AMT 
FÜR MIGRATION, INTEGRATION 
UND BÜRGERRECHT

Das Amt für Migration, Integration und Bür-
gerrecht holt allenfalls zusätzliche Informa-
tionen ein, sofern diese für einen Entscheid 
benötigt werden. Die betroffene Person ist 
zur Mitwirkung verpflichtet (Art. 90 AIG).

7.1. AUFENTHALTSBEWILLIGUNG VOR 

ABLAUF VON DREI JAHREN EHE- ODER 

FAMILIENGEMEINSCHAFT

Wenn die häusliche Gewalt glaubhaft ge-
macht werden kann und die „gewisse 
Intensität“ der häuslichen Gewalt als ge-
nügend beurteilt wird (s. Kapitel 5.1.) oder 
wenn ein anderer wichtiger persönlicher 
Grund, der einen weiteren Aufenthalt in der 
Schweiz erforderlich macht, vorliegt, gilt 
die Aufenthaltsbewilligung auch nach Auf-
lösung der Ehe oder der Familiengemein-
schaft weiter. Die wichtigen persönlichen 
Gründe sind im Gesetz nur beispielhaft 
aufgeführt (eheliche Gewalt, Ehe nicht aus 
freiem Willen geschlossen, soziale Wieder-
eingliederung im Herkunftsland stark ge-
fährdet) und stellen keine abschliessende 
Auflistung dar.

Werden die geltend gemachten wichtigen 
persönlichen Gründe gemäss Art. 50 Abs. 
2 AIG als nicht gegeben beurteilt, besteht 
aus diesem Artikel kein Anspruch auf Ertei-
lung bzw. Verlängerung der Aufenthaltsbe-
willigung.

Gefährdung der sozialen Wiedereinglie-
derung:
Dabei wird geprüft, ob der gewaltbetrof-
fenen Person eine Rückkehr in ihr Her-
kunftsland unter Berücksichtigung sämt-
licher Aspekte der Wiedereingliederung 
(gesellschaftliche, berufliche, familiäre 
Situation etc.) zugemutet werden kann.

Härtefallkriterien von Art. 31 VZAE kön-
nen bei dieser Beurteilung ebenfalls eine 
Rolle spielen.
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7.2. AUFENTHALTSBEWILLIGUNG NACH 

ABLAUF VON DREI JAHREN EHE- ODER 

FAMILIENGEMEINSCHAFT

Beträgt die Dauer der Ehe- oder Famili-
engemeinschaft mindestens drei Jahre 
und wird eine Integration als erfolgreich 
beurteilt, wird die Aufenthaltsbewilligung 
verlängert, sofern keine Widerrufsgründe 
vorliegen. Wird die Integration als nicht er-
folgreich beurteilt, erfolgt die gleiche Prü-
fung wie unter 7.1.

7.3. AUFENTHALTSBEWILLIGUNG NACH 

ZWANGSHEIRAT

Liegt ein zivilrechtliches und rechtskräf-
tiges Urteil vor, wonach die Ehe nach 
Zwangsheirat für ungültig erklärt wurde, 
gilt dies als wichtiger persönlicher Grund, 
welcher grundsätzlich (vgl. Widerrufsgrün-
de, Kapitel 7.5.) zu einer Verlängerung der 
Aufenthaltsbewilligung führt. Liegt keine 
rechtskräftige Ungültigkeitserklärung der 
Ehe vor, wird die Zwangsheirat als wichti-
ger persönlicher Grund nicht anerkannt. 

7.4. RECHTSWEG BEI NICHTVERLÄNGE-

RUNG DER AUFENTHALTSBEWILLIGUNG

	- Möglichkeit beim Regierungsrat Be-
schwerde einzureichen.

	- Wird die Beschwerde vom Regierungs-
rat abgewiesen, Möglichkeit beim Kan-
tonsgericht eine Beschwerde einzurei-
chen.

	- Wird die Beschwerde vom Kantonsge-
richt abgewiesen, grundsätzlich Mög-
lichkeit beim Bundesgericht eine Be-
schwerde einzureichen.

Definition erfolgreicher Integration:
Kenntnisse der deutschen Sprache, Wil-
le zur Teilnahme am öffentlichen Leben 
oder am Erwerb von Bildung, wirtschaft-
liche Integration bzw. Bestreitung des 
Lebensunterhalts, straffreies Verhalten 
(sog. «Integrationskriterien», Art. 58a 
AIG)

Definition Zwangsheirat:
Von Zwangsheirat wird gesprochen, 
wenn bei einer Eheschliessung nicht 
beide Eheleute aus freiem Willen „JA“ 
sagen können. Betroffene Personen füh-
len sich dabei von ihrem Umfeld - Eltern, 
Schwiegereltern, Verwandte, Verlobte 
etc. - zur Heirat gezwungen. 
Dieser Druck kann sich in Form von psy-
chischer Gewalt (z.B. Drohungen, emoti-
onale Erpressung, Nötigung) und/oder in 
Form von körperlicher Gewalt zeigen. Es 
kann auch zu sexueller Gewalt, Entfüh-
rung und Einsperrung kommen.
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7.5. WIDERRUFSGRÜNDE

Liegen Widerrufsgründe nach Art. 62 AIG 
(betrifft Aufenthaltsbewilligung) oder Art 
63 AIG (betrifft Niederlassungsbewilligung) 
vor, kann die Verlängerung der Aufenthalts-
bewilligung auch bei Vorliegen der Opferei-
genschaft oder einer Gefährdung der sozia-
len Wiedereingliederung im Herkunftsland 
verweigert werden.

	- Widerrufsgründe nach Art. 62 AIG: Fal-
sche Angaben, längerfristige Freiheits-
strafe (über 1 Jahr), Verstoss gegen die 
öffentliche Sicherheit und Ordnung, So-
zialhilfeabhängigkeit.

	- Widerrufsgründe nach Art. 63 AIG: Prak-
tisch gleich wie nach Art. 62 AIG, nur 
muss die Sozialhilfeabhängigkeit hier 
dauerhaft und in erheblichem Mass vor-
liegen. Die Hürde für die Erfüllung die-
ses Widerrufs ist also höher. 

Auf Seiten der Tatpersonen wird bei Aus-
übung von häuslicher Gewalt gestützt auf 
diese Widerrufsgründe konsequent die 
Wegweisung aus der Schweiz geprüft. Die-
se Massnahme unterliegt - wie jegliches 
Handeln der Verwaltungsbehörden - dem 
Verhältnismässigkeitsgebot.
Im Bereich des FZA ist ein Widerruf der 
Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilli-
gung aus Gründen der öffentlichen Ord-
nung und Sicherheit nur zulässig, wenn vier 
Voraussetzungen gegeben sind:

	- Es liegt eine Störung der öffentlichen 
Ordnung vor;

	- es ist eine tatsächliche und hinreichende 
schwere Gefährdung gegeben;

	- diese Gefährdung berührt ein Grundinte-
resse der Gemeinschaft;

	- die getroffene Massnahme ist verhält-
nismässig.

Weiter muss ein individuell vorwerfbares 
persönliches Verhalten einer anspruchs-
berechtigen Person vorliegen. 

Zu beachten:
Die Verlängerung der Aufenthaltsbewilli-
gung erfolgt immer unter Vorbehalt der 
Zustimmung des Staatssekretariats für 
Migration (SEM).
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8. KONTAKTSTELLEN

	- 	 Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt Kanton Basel-Landschaft
	 Tel. 061 552 62 38

	- 	 Amt für Migration, Integration und Bürgerrecht Kanton Basel-Landschaft, 
	 Einreise und Aufenthalt
	 Tel. 061 552 51 61

	- 	 Frauenhaus beider Basel
	 Tel. 061 681 66 33

	- 	 Heilsarmee Frauenhaus Region Basel
	 Tel. 061 302 85 15

	- 	 Opferhilfe beider Basel
	 Die Beratungsstelle für Gewaltbetroffene
	 Tel. 061 205 09 10
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HÄUSLICHE GEWALT IST KEIN 

PRIVATES PROBLEM! 

ES GIBT HILFE UND UNTERSTÜTZUNG!

Polizeinotruf 
Tel. 112 oder 117

Frauenhaus beider Basel
Tel. 061 681 66 33

Heilsarmee Frauenhaus Region Basel
Tel. 061 302 85 15

Opferhilfe beider Basel, Die Beratungsstelle für Gewaltbetroffene 
Tel. 061 205 09 10

Lernprogramme gegen häusliche Gewalt der Interventionsstelle
Tel. 061 552 62 38
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